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GRUNDDATEN ZUM STUDIENGANG 
 

Abschluss Master of Arts 
Studiengangtyp konsekutiv 
Studiendauer 4 Semester 

Studienform 

☒ Vollzeit ☒ Teilzeit 

☐ Joint Degree ☒ Double Degree 
☐ Kooperation § 19 StAkkrVO1 
☒ Kooperation § 20 StAkkrVO 
im Schwerpunktbereich „Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft“ mit 
der Sorbonne Université 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 LP 
Aufnahme des Studienbetriebs WiSe 2009/10 

Aufnahmekapazität pro Jahr  keine Zulassungszahl, da zulas-
sungfrei 

Durchschnittliche Anzahl der Studienanfänger*innen 
pro Jahr (2016-2020) 17 

Durchschnittliche Anzahl der Absolvent*innen pro 
Jahr (2016-2020) 4,4 

 
 
KURZPROFIL DES STUDIENGANGS 
 
Der Masterstudiengang Germanistik: Literatur – Wissen – Sprache an der Universität Heidel-
berg vermittelt vertiefte Kenntnisse in den Fachgebieten Germanistische Linguistik, Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft oder Sprache und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neu-
zeit. Eingebunden in den Kontext eines traditionsreichen, exzellent vernetzten Forschungsum-
felds, gilt der Masterstudiengang der Auseinandersetzung mit zentralen Fragen aktueller ger-
manistischer Forschung in einer interdisziplinären und internationalen Perspektive. 
 
Im Schwerpunktgebiet „Germanistische Linguistik“ hat der Studiengang einen forschungsprakti-
schen Fokus auf den thematischen Komplex „sprachliches Wissen“.  
 
Im Schwerpunktgebiet „Neuere deutsche Literaturwissenschaft“ steht jenes literaturgeschichtli-
che Kontinuum im Vordergrund, das vom Humanismus über Aufklärung, Klassik und Romantik, 
den Realismus des 19. Jahrhunderts und den Avantgardismus des frühen 20. Jahrhunderts bis 
zur Gegenwart reicht. Paradigmen der neueren deutschen Literaturgeschichte werden in ihren 
historisch-sozialen Kontexten vermittelt. Intertextuelle Bezüge, interdisziplinäre und komparatis-
tische Aspekte, wissensgeschichtliche Dimensionen und poetologische Traditionen werden in 
vertiefenden Modulen behandelt. 
 
Im Schwerpunktgebiet „Sprache und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ liegt der 
Akzent auf der gesamten Sprach- und Literaturgeschichte vom 8. bis zum 18. Jahrhundert. 
 
Ziel des Studiengangs ist es, anhand repräsentativer Ausschnitte zu einer wissenschaftlich fun-
dierten Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Literatur der Vor- und Frühmoderne an-
zuleiten. Dabei wird im Verlauf des Studiums die Möglichkeit einer Spezialisierung auf das Mit-
telalter oder auf die Frühe Neuzeit angeboten.  

 
1 Verordnung des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg zur Studienakkreditierung (Studienakkreditierungs-
verordnung – StAkkrVO) in der Fassung vom 18. April 2018 
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1. ZUSAMMENFASSENDE DATEN ZUR AKKREDITIERUNG 
 

Der Studiengang M.A. Germanistik: Literatur – Wissen – Sprache hat die Q+Ampel-Klau-
sur nach Variante 2 im ersten Turnus erfolgreich durchlaufen und ist bis zum 31.03.2029 
reakkreditiert. 
Aussprache der Erstakkreditierung (im Rahmen von heiQUALITY) 20. April 2015 
Aussprache der 1. Reakkreditierung 29.04.2021 

Geltungszeitraum der 1. Reakkreditierung  01. April 2021 –  
31. März 2029 

Auflagen gemäß § 27 Studienakkreditierungsverordnung (StAkkrVO) 
zu erfüllen bis 28.04.2022 

Nächstes Monitoring WiSe 2024/25 
Nächste Q+Ampel-Klausur  WiSe 2027/28 

Stand: 29.04.2021 
 
Aus der Prüfung der formalen Kriterien gemäß StAkkrVO Abschnitt 2 sowie der zwischen Kul-
tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Anforderungen an das 
Diploma Supplement und der Anforderungen an das Transcript of Records nach ECTS Users’ 
Guide ergaben sich zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung 
☐ keine Auflagen  
☒ Auflagen (vgl. Prüfbericht). Für die Erfüllung der Auflagen gilt § 27 StAkkrVO. 
 
 
Aus der Prüfung der aus StAkkrVO Abschnitt 3 sich ergebenden fachlich-inhaltlichen Kri-
terien ergaben sich zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung 
☐ keine Auflagen  
☒ Auflagen (vgl. Gutachten). Für die Erfüllung der Auflagen gilt § 27 StAkkrVO. 
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2. PRÜFBERICHT: BEWERTUNG DER FORMALEN KRITERIEN 
 
2.1 Grundlage und Ergebnis der formalen Prüfung 
 
Grundlage der formalen Prüfung sind: 
 

- die Anforderungen bezüglich der formalen Kriterien nach StAkkrVO Abschnitt 2, 
 

- die zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten 
Anforderungen an das Diploma Supplement in deutscher und englischer Sprache gemäß 
European Diploma Supplement Model (Neufassung 2018), 
 

- die Anforderungen an das Transcript of Records (deutsche und englische Version) ge-
mäß ECTS Users’ Guide. 

 
 
Ergebnis der formalen Prüfung: 
 
☐ Der Studiengang erfüllt zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung die aus StAkkrVO 
Abschnitt 2 sich ergebenden formalen Kriterien. 
 
☒ Der Studiengang erfüllt zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung die aus StAkkrVO 
Abschnitt 2 sich ergebenden formalen Kriterien nicht in allen Teilen. Folgende Auflagen wurden 
ausgesprochen: 
 

Auflage 1 
Modulhandbuchs: Überarbeitung unter Einbezug des heiQUALITY-Büros, der 
Qualitätsmanagementbeauftragten sowie der Abteilung 2.4 Schlüsselkompeten-
zen und Hochschuldidaktik  

Auflage 2 Diploma Supplement: Anpassung (deutsche und englische Fassung) an die 
HRK-Vorgaben 

Auflage 3 Zulassungsordnung: Anpassung an das geänderte Zulassungsverfahren in 
Rücksprache mit Abteilung 2.2 Rechtsservice Studium und Lehre 

Auflage 4 Prüfungsordnung Allgemeiner Teil Masterstudiengänge: Überarbeitung in Rück-
sprache mit Abteilung 2.2 Rechtsservice Studium und Lehre 

Auflage 5 Prüfungsordnung Besonderer Teil: Überarbeitung in Rücksprache mit Abteilung 
2.2 Rechtsservice Studium und Lehre 
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3. GUTACHTEN: BEWERTUNG DER FACHLICH-INHALTLICHEN 
KRITERIEN 
 
3.1 Grundlage und Ergebnis der fachlich-inhaltlichen Bewertung 
 
Grundlage der fachlich-inhaltlichen Bewertung sind die aus StAkkrVO Abschnitt 3 sich erge-
benden Anforderungen bezüglich fachlich-inhaltlicher Kriterien für Studiengänge. 
 
 
Ergebnis der fachlich-inhaltlichen Bewertung: 
 
☐ Der Studiengang erfüllt zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung die aus StAkkrVO 
Abschnitt 3 sich ergebenden fachlich-inhaltlichen Kriterien. 
 
☒ Der Studiengang erfüllt zum Zeitpunkt der Aussprache der Reakkreditierung die aus StAkkrVO 
Abschnitt 3 sich ergebenden fachlich-inhaltlichen Kriterien nicht in allen Teilen. Folgende Auflage 
wurde ausgesprochen: 
 

Auflage 

Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung studentischer  
Mobilität:  
- Einrichtung eines Mobilitätsfensters 
- schriftlich fixierte und veröffentlichte Anerkennungsrichtlinien 

 
 
 
3.2 Bewertungen der Gutachtergruppen 
 
3.2.1 Fazit der Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung2 
Frederik Borkenhagen, Prof. Dr. Andreas Dreuw, Karyna Gorlovska, Prof. Dr. Heinz Schmidt, 
Dr. Kai Töpfer  
 
Bewertung nach Fachstellungnahme 
Die Senatsbeauftragten begrüßen die in den letzten Jahren geleistete Arbeit des Faches zur Wei-
terentwicklung der Studiengänge. Im Vergleich zum letzten Q+Ampel-Verfahren und mit Blick auf 
die Ergebnisse der Befragungen haben alle Studiengänge der Germanistik in vielen Bereichen 
konstant gute und in einigen Punkten sogar verbesserte Bewertungen durch die Studierenden 
erhalten. So hat sich die Einschätzung der Studierenden zur Strukturgebung im Bachelor und 
Master Germanistik und zum Selbststudium insbesondere für den Bachelor verbessert. Auch die 
Rückmeldung zur Überschneidungsfreiheit von Pflichtveranstaltungen hat sich im Laufe der letz-
ten Jahre vor allem für den Bachelor verbessert. 
Die Stärken des Faches Germanistik sehen die Senatsbeauftragten insbesondere bei der Betreu-
ung durch Lehrende, der fachlichen Qualität der Lehrveranstaltungen, den fachlichen Vertie-
fungsmöglichkeiten, dem hohen Niveau vermittelter fachlicher Kompetenzen, der Vermittlung ak-
tueller Forschungsinhalte und -methoden sowie der Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten. 
Diese Bereiche werden von den Studierenden aller Studiengänge seit der ersten Studiengang-
befragung im Wintersemester 2012/13 konstant gut bis sehr gut bewertet. 
Alle Studiengänge bewegen sich bereits auf einem hohen Niveau; an einigen Stellen zeigt sich 
jedoch noch Verbesserungsbedarf. Den Senatsbeauftragten war es deshalb ein Anliegen, im 
Rahmen eines gemeinsamen Klausurgesprächs mit den Fachvertretern/-innen darüber zu spre-
chen, welche Maßnahmen über die bereits getroffenen hinaus noch denkbar wären, um u. a. 
einige Bereiche der Prüfungsorganisation und die Fachstudienberatung für den Bachelor- und 

 
2 Hochschulinterne Gutachter*innen im Rahmen des Q+Ampel-Verfahrens (vgl. dazu Abschnitt 4) 
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Masterstudiengang Germanistik zu optimieren, die Möglichkeiten studentischer Mobilität ohne 
Studienzeitverlängerung auszubauen sowie zu erörtern, wo das Fach die Gründe für die niedri-
gen Abschlussquoten in Regelstudienzeit sieht. 
 
Bewertung nach Klausurgespräch 
Nach der Q+Ampel-Klausursitzung hat sich der Eindruck der Senatsbeauftragten über die hohe 
fachliche Qualität von Lehre und Lernen am Germanistischen Seminar verstärkt und sie haben 
sowohl die Fachverantwortlichen als auch die Studierenden als konstruktiv und gewissenhaft er-
lebt. Sie sind deshalb überzeugt davon, dass das Fach die im Verfahren identifizierten Verbes-
serungsbedarfe angehen und passgenaue Lösungen erarbeiten wird. 
 
Fazit/Akkreditierungsempfehlung 
Mit Ausnahme der Erfüllung der im Wesentlichen formalen Auflagen in Bezug auf die Anpas-
sung der studienrelevanten Unterlagen an neue gesetzliche Rahmenvorgaben sehen die Se-
natsbeauftragten im M.A. Germanistik: Literatur – Wissen – Sprache u. a. Handlungs- und Opti-
mierungsbedarfe bei Studienerfolg und Attraktivität des Studiengangs.  
Die Senatsbeauftragten sind überzeugt, dass sich das Fach unter Einbezug aller Statusgruppen 
neben den noch offenen Auflagen auch mit den im gemeinsamen Klausurgespräch entstande-
nen Empfehlungen ernsthaft auseinandersetzen wird und diese soweit sinnvoll zeitnah und im 
Sinne der Weiterentwicklung seiner Studiengänge umsetzen wird. Bei der Vergabe der Ampel-
farbe empfehlen die Senatsbeauftragten deshalb für den M.A. Germanistik: Literatur – Wissen – 
Sprache gelb-grün. 
Die Reakkreditierung des M.A. Germanistik: Literatur – Wissen – Sprache wird mit Auflagen emp-
fohlen. 
 
 
3.3.2 Fazit der hochschulexternen fachwissenschaftlichen Expertise 
Prof. Dr. Christoph Fasbender, Technische Universität Chemnitz 
 
Der Heidelberger MA Germanistik macht Ernst mit dem Wunsch vieler Studierender nach Spe-
zialisierung im Anschluss an den BA. Unter dem gemeinsamen Dach lassen sich, je nach Nei-
gung, verschiedene Wege einschlagen. Dies führt über kurz oder lang zur Lockerung des Soli-
daritätsprinzips. Man kann bedauern, dass die Teilbereiche sich nicht auf eine gemeinsame "in-
ternationale Variante" verständigt haben, ja dass die Internationalität ein Alleinstellungsmerkmal 
der NDL bleibt. Vielleicht gelingt es, die Attraktivität auch der anderen Teilbereiche durch ähnli-
che Vereinbarungen anzuheben. Dies ist freilich kein Muss. Ein ja relativ kurzer (!) MA sollte 
nicht in Selbstorganisation untergehen. Er steht und fällt mit der Kohärenz des gewählten 
Schwerpunktes. Die wohl am meisten von der Regelung zu Lateinkenntnissen betroffenen Be-
reiche (ÄDL, Frühe Neuzeit) sollten eine Lösung für das Problem der lateinlosen "Quereinstei-
ger" formulieren.  
 
 
3.3.3 Fazit der hochschulexternen berufspraktischen Expertise 
Lisa Sattler, Angestellte in einer Patentanwaltskanzlei 
 
Der Masterstudiengang Germanistik bereitet auf hohem Niveau auf den Beruf vor. Die Studie-
renden erwerben im wissenschaftlich-methodischen Umgang mit Sprache und Text nicht nur 
Fachwissen und unverzichtbare Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit und Problemerfas-
sung, sondern auch die Fähigkeit zu kritischem Denken und eigenständigem Perspektivwech-
sel. Ich würde das Fach jederzeit wieder in Heidelberg studieren.  
 
 
3.3.4 Fazit der hochschulexternen studentischen Expertise 
 
Der Einbezug hochschulexterner studentischer Expertise erfolgt ab dem Wintersemester 
2020/21.  
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4. AKKREDITIERUNGSVERFAHREN 
 
Die Universität Heidelberg ist seit dem 30.09.2014 systemakkreditiert. Damit ist die Universität 
Heidelberg legitimiert, die Akkreditierung ihrer Studiengänge eigenständig durchzuführen.  
Studiengänge der Universität werden im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems heiQUA-
LITY nach erfolgreichem Abschluss des hochschulinternen Prüfungsverfahrens, der sog. Q+Am-
pel-Klausur, im Rahmen des Q+Ampel-Verfahrens (re-)akkreditiert. 
Das Q+Ampel-Verfahren ist als kontinuierlicher Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungs-
prozess angelegt. Evaluationseinheit im (Re-)Akkreditierungsverfahren ist ein Fach mit den dort 
verantworteten Studiengängen. 
Jeder Studiengang unterzieht sich in der Regel alle acht Jahre einer Q+Ampel-Klausur; nach vier 
Jahren wird zusätzlich eine Monitoring-Phase eingeleitet zur Erfassung der Entwicklungen inner-
halb des Studiengangs und der Überprüfung der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen. Das 
Q+Ampel-Verfahren (Q+Ampel-Klausur und Monitoring) wird in allen Schritten vom heiQUALITY-
Büro koordiniert und begleitet. 
 
Prüfkriterien 
Basis für die Beurteilung der Qualität von Studiengängen im Rahmen des Q+Ampel-Verfahrens 
sind insgesamt 13 Qualitätsbereiche, welche sich aus gesetzlichen Rahmenvorgaben einerseits 
und den Qualitätszielen in Studium und Lehre der Universität Heidelberg andererseits ableiten. 
Die Prüfung formaler sowie fachlich-inhaltlicher Qualitätskriterien berücksichtigt insbesondere die 
jeweils aktuellen Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung (StAkkrVO), der Hochschul-
rektorenkonferenz und des ECTS Users’ Guide. Mit ihren Qualitätszielen für Studium und Lehre 
formuliert die Universität zugleich zusätzliche, über die gesetzlichen Vorgaben hinausreichende 
Qualitätskriterien. 
 
Akteurinnen und Akteure des Q+Ampel-Verfahrens 

- Fach (alle Statusgruppen: Professorenschaft, akademischer Mittelbau, Studierenden-
schaft), 

- hochschulexterne Gutachter*innen (fachwissenschaftliche, berufspraktische, studenti-
sche Expertise), 

- hochschulinterne Gutachter*innen (Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung, SBQE; 
das SBQE-Team umfasst alle Statusgruppen, seine Mitglieder dürfen grundsätzlich nicht 
derselben Fakultät angehören wie das zu begutachtende Fach), 

- heiQUALITY-Büro (Koordination und operative Umsetzung des Q+Ampel-Verfahrens), 
- Rektorat (letztverantwortliche Instanz für die (Re-)Akkreditierungsentscheidung), 
- Universitätsverwaltung, 
- Universitätsrechenzentrum. 

 
Schritte des Q+Ampel-Verfahrens (Variante 2)3 

- Datenerhebung und -aufbereitung sowie Einholen hochschulexterner Expertisen  
à Resultat: Q+Ampel-Dokumentation, 

- Erarbeitung einer Fachstellungnahme zur Q+Ampel-Dokumentation mit Angaben zu ge-
planten Maßnahmen, 

- Analyse der Q+Ampel-Dokumentation und der Stellungnahme des Fachs durch ein 
SBQE-Team à Entscheidung der SBQE über die Notwendigkeit eines Klausurgesprächs 
unter Beteiligung aller Statusgruppen des Fachs (Professorenschaft, akademischer Mit-
telbau, Studierendenschaft), 

- ggf. Klausurgespräch, 
- Stellungnahme der SBQE inklusive (Re-)Akkreditierungsempfehlung an das Rektorat, 

 
3 Der hier beschriebene Ablauf des Q+-Ampel-Verfahrens nach Variante 2 liegt seit dem WiSe 2019/20 im Regelfall allen 
Q+Ampel-Verfahren zugrunde. Bis zum WiSe 2019/20 wurde das Verfahren nach Variante 1 durchgeführt. Variante 1 
kommt seit dem WiSe 2019/20 nur noch in Einzelfällen zum Einsatz (z. B. bei der Neueinrichtung eines Studiengangs, 
der in neu geschaffene Strukturen eingebettet ist). Nach Inkrafttreten der StAkkrVO vom 18. April 2018 wurde der für 
Variante 1 geltende Zeitraum eines Evaluationszyklus von ca. sechs Jahren auf acht Jahre verlängert. 
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- Entscheidung über die (Re-)Akkreditierung und Festlegen ggf. notwendiger Maßnahmen/ 
Auflagen durch das Rektorat, 

- Umsetzung der Maßnahmen durch das Fach in Zusammenarbeit mit Universitätsverwal-
tung und Universitätsrechenzentrum, 

- Übergang in den nächsten Evaluationszyklus, d. h.: 
nach vier Jahren: Monitoring der umgesetzten Maßnahmen und erzielten Effekte, 
nach acht Jahren: (erneute) Reakkreditierung nach erfolgreicher Prüfung. 

 
Schritte des Q+Ampel-Verfahrens (Variante 1) 

- Datenerhebung und -auswertung sowie Einholen hochschulexterner Expertisen  
à Resultat: Q+Ampel-Dokumentation, 

- Klausurgespräch unter Beteiligung aller Statusgruppen des Fachs (Professorenschaft, 
akademischer Mittelbau, Studierendenschaft), 

- Stellungnahme der SBQE, in der ggf. Auflagen und Empfehlungen zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung ausgesprochen werden, 

- Maßnahmenplan des Fachs, 
- Bewertung des Maßnahmenplans durch die SBQE sowie (Re-)Akkreditierungsempfeh-

lung an das Rektorat, 
- Entscheidung über die (Re-)Akkreditierung und Festlegen ggf. notwendiger Maßnahmen/ 

Auflagen durch das Rektorat, 
- Übergang in den nächsten Evaluationszyklus, d. h.: 

nach vier Jahren: Monitoring der umgesetzten Maßnahmen und erzielten Effekte, 
nach acht Jahren: (erneute) Reakkreditierung nach erfolgreicher Prüfung. 


